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Erste Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Fremdsprachenausbildung 
am Sprachenzentrum der Universität Trier

Vom 17. Februar 2022

Aufgrund des § 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 76 Absatz 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes vom 23. September 2020
(GVBl. S. 461) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2021 (GVBl. S. 453), hat der Senat der Universität Trier am 10.
Februar 2022 im Benehmen mit den Fachbereichen I bis VI der Universität Trier die folgende Ordnung zur Änderung der
Prüfungsordnung für die Fremdsprachenausbildung am Sprachenzentrum der Universität Trier beschlossen. Diese
 Prüfungsordnung hat das Präsidium am 16. Februar 2022 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für die Fremdsprachenausbildung am Sprachenzentrum der Universität Trier vom 21. Januar 2013
(Verkündungsblatt der Universität Trier Nr. 22, S. 18) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die UNIcert®-Stufe I entspricht Ausbildungsabschnitten von insgesamt 12 SWS (375 Stunden Arbeitsaufwand),
die Stufen II-III entsprechen Ausbildungsabschnitten von je 8 SWS (250 Stunden Arbeitsaufwand). Für die Sprache Rus-
sisch wird der Ausbildungsabschnitt UNIcert® I unterteilt in die propädeutische Vorstufe UNIcert® Basis mit 12 SWS
(375 Stunden Arbeitsaufwand) und die Stufe I mit weiteren 4 SWS (125 Stunden Arbeitsaufwand). Für die Sprachen
Chinesisch und Japanisch wird der Ausbildungsabschnitt UNIcert® I unterteilt in die propädeutische Vorstufe UNIcert®
Basis mit 12 SWS (375 Stunden Arbeitsaufwand) und die Stufe I mit weiteren 8 SWS (250 Stunden Arbeitsaufwand).
In der Sprache Arabisch umfasst die propädeutische Vorstufe UNIcert® Basis 12 SWS (375 Stunden Arbeitsaufwand).

(4) Die Ausbildung zu den Stufen UNIcert® Basis und I wird durch Kumulation der vorhergehenden Studienleistun-
gen abgeschlossen. Die Ausbildung zu den Stufen UNIcert® II und III wird mit einer Stufenabschlussprüfung abge-
schlossen.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Auf den Stufen II und III müssen bei entsprechend attestierten Vorkenntnissen zumindest die letzten beiden Kurse
der jeweiligen Stufe erfolgreich absolviert worden sein, um an der Stufenabschlussprüfung teilnehmen zu können.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Auf den UNIcert-Stufen Basis und I ist die Anmeldung zum letzten Kurs der Ausbildungsstufe gleichzeitig die An-
meldung zur Stufenabschlussprüfung. Die Anmeldung zu den Stufenabschlussprüfungen der UNIcert® Stufen II
und III erfolgt über das Campus-Management-System der Universität Trier innerhalb der dort bekanntgegebenen
Fristen.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Zertifikatsnoten der UNIcert®-Stufe II werden durch eine gesonderte Stufenabschlussprüfung ermittelt. Diese
setzt sich aus den folgenden Teilprüfungen zusammen:

– Einer mündlichen Prüfung mit dem Fokus auf den mündlichen Ausdruck (20 Minuten)

– Einem schriftlichen Klausurteil zum Hörverstehen (30 Minuten)

– Einem schriftlichen Klausurteil zum Leseverstehen (50 Minuten)

– Einem schriftlichen Klausurteil zur freien schriftlichen Sprachproduktion (50 Minuten).“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Sowohl im kumulativen Verfahren (UNIcert® Basis, I) als auch bei der Stufenabschlussprüfung (UNIcert® II, III)
folgen die Prüfungen einem handlungsorientierten Ansatz und sehen eine situative Einbettung vor.“
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Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität Trier – Amtliche Bekannt-
machungen in Kraft. 

Trier, den 17. Februar 2022

Der Präsident der Universität Trier 
Prof. Dr. Michael Jäckel


